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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : Separator 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Trennmittel. 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Klasse 4 Dental GmbH 
Bismarckstraße 21 
86159 Augsburg - Deutschland 
T +49 (0)821 608914 0 - F +49 (0)821 608914 10  
www.klasse4.de 
 

1.4. Notrufnummer 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 

Deutschland Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) 
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität 

Robert-Koch Straße 40 
37075 Göttingen 

+49 551 19240 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemisch: SDS < 2015 : Nur CLP Information anzeigen 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 H225   

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   

Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 H361f   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen H336   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 H373   

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304   

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411   
   

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

  

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefährliche Inhaltsstoffe : Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha, wasserstoffbehandelt, 
niedrigsiedend, n-Hexan, Stoddard Lösungsmittel, Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert, 
Cyclohexan 

Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 
H315 - Verursacht Hautreizungen 
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
H361f - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen 
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen 
P260 - Aerosol, Dampf nicht einatmen 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden 
P280 - Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen 
P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen 
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P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen 

kindergesicherter Verschluss : Nein 

Tastbare Gefahrenhinweise : Nein 
 

 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoff 

Nicht anwendbar 
 

 

3.2. Gemisch 
 

 

 
 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Richtlinie 
67/548/EWG 

Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff 
behandelt, leicht, Naphtha, 
wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend, 
(Benzolgehalt < 0,1%) 

(CAS-Nr) 64742-49-0 
(EG-Nr.) 265-151-9 
(EG Index-Nr.) 649-328-00-1 
(REACH-Nr) 01-2119475514-35 

< 100 Xi; R38 
F; R11 
N; R51/53 
R66 
R67 
 

Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
Repr. 2, H361 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

n-Hexan (CAS-Nr) 110-54-3 
(EG-Nr.) 203-777-6 
(EG Index-Nr.) 601-037-00-0 

< 50 F; R11 
Repr.Kat.3; R62 
Xn; R65 
Xn; R48/20 
Xi; R38 
N; R51/53 
R67 

Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
Repr. 2, H361f 
STOT SE 3, H336 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Cyclohexan (CAS-Nr) 110-82-7 
(EG-Nr.) 203-806-2 
(EG Index-Nr.) 601-017-00-1 

< 10 F; R11 
Xn; R65 
Xi; R38 
R67 
N; R50/53 
 

Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Stoddard Lösungsmittel, Naphtha, 
niedrigsiedend, nicht spezifiziert, 
(Benzolgehalt < 0,1%) 

(CAS-Nr) 8052-41-3 
(EG-Nr.) 232-489-3 
(EG Index-Nr.) 649-345-00-4 

< 2,5 Karz.Kat.2; R45 
Muta.Kat.2; R46 
Xn; R65 
Xn; R48/20 

STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte: 
DSD/DPD 

Spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte: CLP 

n-Hexan (CAS-Nr) 110-54-3 
(EG-Nr.) 203-777-6 
(EG Index-Nr.) 601-037-00-0 

(C >= 5) Xn;R48/20 (C >= 5) STOT RE 2, H373 

 

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das 
Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Mit viel Wasser und 
Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 
Hilfe hinzuziehen. Bewusstlosen Menschen nichts eingeben. 

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Schäden : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann die Organe schädigen. 

Symptome/Schäden nach Einatmen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Symptome/Schäden nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. 

Symptome/Schäden nach Verschlucken : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wassernebel. Löschpulver. Kohlendioxid. Schaum. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Explosionsgefahr : Es können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Es ist zu vermeiden, dass zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt. Zur 
Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten. 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Quelle der Entzündung entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung 
zu vermeiden. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Dämpfe/Aerosol nicht einatmen. Berührung 
mit der Haut vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Unnötige Personen entfernen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit trägen Feststoffen wie Ton oder Kieselgur 
aufsaugen. 

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzkleidung verwenden siehe Abschnitt 8. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Beim Umgang mit leeren Behältern auf entzündlicher Dämpfe achten. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Einatmen von 
Aerosol, Dämpfe vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Berührung mit der Haut vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Bei Handhabung der Produkte eine gute Industriehygiene und angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vorm Essen, 
Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte 
Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor 
erneutem Tragen waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um statische Elektrizität zu 
vermeiden. Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

Lagerbedingungen : Behälter dicht verschlossen halten. In der Originalverpackung aufbewahren. In trockener, 
kühler, gut durchlüfteter Umgebung lagern. 

Unverträgliche Materialien : Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von offenen Flammen und Zündquellen 
fernhalten. 

Zusammenlagerungsverbote : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 

7.3. Spezifische Endanwendung(en) 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

n-Hexan (110-54-3) 

Deutschland Lokale Bezeichnung n-Hexan 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 180 mg/m³ 
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n-Hexan (110-54-3) 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 50 ppm 

Deutschland Anmerkung (TRGS 900) DFG,EU,Y 
 

Cyclohexan (110-82-7) 

Deutschland Lokale Bezeichnung Cyclohexan 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 700 mg/m³ 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 200 ppm 

Deutschland Anmerkung (TRGS 900) DFG,EU 
 

Stoddard Lösungsmittel, Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert (8052-41-3) 

Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m³) 200 mg/m³ aromatische Kohlenwasserstoffe (C7-C8) 

Deutschland Anmerkung (TRGS 900) 2(II), AGS 
 

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend (< 0,1% Benzol) (64742-49-0) 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 1500 mg/m³ aliphatischer Kohlenwasserstoff (C5-C8) 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 600 mg/m³ aliphatischer Kohlenwasserstoff (C9-C15) 
 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung ist zu sorgen, um 
Dampfkonzentrationen so gering wie möglich zu halten. 

Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 374). Nitrilkautschuk. Neopren 

Augenschutz : Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. (EN 166) 

Haut- und Körperschutz : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. (DIN EN 13034) 

Atemschutz : Wo durch die Benutzung eine Exposition durch Inhalation eintreten kann, werden 
Atemschutzgeräte empfohlen. Atemschutzgerät mit Filter A/P 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssigkeit 
  

Farbe : Klar-blau. 
  

Geruch : Lösemittel. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : Neutral 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : -31 °C 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : 0,7 
  

Dichte : 694,9 kg/m³ 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
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10.2. Chemische Stabilität 

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Teil 7. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Siehe Teil 10.1 über Reaktivität. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Offener Flamme. Direkter Sonnenbestrahlung. Zündquellen. Hohe Temperaturen. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Starke Alkali. Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Kann leicht entzündliche Dämpfe freisetzen. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 

pH-Wert: Neutral 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

pH-Wert: Neutral 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

 

Reproduktionstoxizität : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

 

Aspirationsgefahr : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
 

  
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Wasser : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Separator 

Persistenz und Abbaubarkeit Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften. 

EAK-Code : 18 00 00 - ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN 
VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE KÜCHEN- UND RESTAURANTABFÄLLE, DIE 
NICHT AUS DER UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN) 
18 02 05* - Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

Abweichender Gebrauch des Produktes können die Verwendung einer anderen 
Abfallschlüsselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / IMDG / IATA  
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14.1. UN-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : 1866 

UN-Nr. (IMDG) : 1866 

UN-Nr. (IATA) : 1866 
 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : HARZLÖSUNG 

Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG) 

: RESIN SOLUTION 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Resin solution 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1866 HARZLÖSUNG, 3, II, (D/E), UMWELTGEFÄHRDEND 

Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR   

Transportgefahrenklassen (ADR) : 3 

Gefahrzettel (ADR) : 3 

 

 : 

 

IMDG   

Transportgefahrenklassen (IMDG) : 3 

Gefahrzettel (IMDG) : 3 

 

 : 

 

IATA   

Transportgefahrenklassen (IATA) : 3 

Gefahrzettel (IATA) : 3 

 

 : 

 
 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : II 

Verpackungsgruppe (IMDG) : II 

Verpackungsgruppe (IATA) : II 
 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Ja 

Meeresschadstoff : Ja 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

    
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Klassifizierungscode (ADR)  : F1 

Sonderbestimmung (ADR) : 640C 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP1 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP19 
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Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (ADR) 

: T4 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge 
und Schüttgutcontainer (ADR) 

: TP1, TP8 

Tankcodierung (ADR) : L1.5BN 

Tanktransportfahrzeug : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Besondere Beförderungs-
/Betriebsbestimmungen (ADR) 

: S2, S20 

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33 

Orangefarbene Tafeln : 

 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E 

- Seeschiffstransport 
  

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 

Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P001 

Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP1 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02 

Tankanweisungen (IMDG) : T4 

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP8 

EmS-No. (Fire) : F-E 

EmS-No. (Spillage) : S-E 

Ladungskategorie (IMDG) : B 

- Lufttransport 
  

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 1L 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 353 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 5L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 364 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 60L 

Sonderbestimmung (IATA) : A3 

ERG-Code (IATA) : 3L 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen den Beschränkungen von Anhang XVII unterliegenden Stoff 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 
 

 
  

 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 
 

Deutschland 

VwVwS : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, stark wassergefährdend (Einstufung nach  VwVwS, 
Anhang 4) 

Lagerklasse (LGK) : LGK 3 - Entzündbare Flüssigkeiten 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung) 
 
 

 
 

 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 

 



Separator  

Sicherheitsdatenblatt 

 

 

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) Nr. 2015/830 
 

14.10.2015 DE (Deutsch)  8/8 
 

 

 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 

H315 Verursacht Hautreizungen 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen 

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

R11 Leichtentzündlich 

R38 Reizt die Haut 

R45 Kann Krebs erzeugen 

R46 Kann vererbbare Schäden verursachen 

R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen 

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen 

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen 

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 

F Leichtentzündlich 

N Umweltgefährlich 

Xi Reizend 

Xn Gesundheitsschädlich 
 

 

 

 
EU-Sicherheitsdatenblatt (REACH Anhang II) 

 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 


